
Bestätigung des freiwilligen Engagements - Freiwilligenpass
Eine Initiative des Österreichischen Freiwilligenrates
beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Dieses Dokument dient als Nachweis, dass die antragstellende Person die Voraussetzungen für eine gebühren-
freie Strafregisterbescheinigung gemäß § 14 TP 26 Abs. 7 Z 1 lit a des Gebührengesetzes erfüllt.

Personenbezogene Daten

Angaben zur Organisation

TITEL/VORNAME/NACHNAME

VERTRETER:IN DER ORGANISATION

UNTERSCHRIFT DER:DES FREIWILLIGEN

LAND

ADRESSE DER ORGANISATION

NAME DER ORGANISATION

ANGESTREBTE FUNKTION/AUFGABE

ADRESSE

GEBURTSDATUM

UNTERSCHRIFT

ORT UND DATUM

ORT

ORT

FWO-NUMMER

POSTLEITZAHL

POSTLEITZAHL

ZVR/FB-NUMMER

VORAUSSICHTLICHER TÄTIGKEITSZEITRAUM (VON - BIS)

Hiermit bestätigt die Organisation, dass der:die Antragsteller:in freiwillig tätig ist und für seine:ihre Tätigkeit 
nicht mehr als das Freiwilligenpauschale (gemäß § 3 Abs. 1 Z 42 EStG 1988) erhält.

Hiermit bestätigen die Unterzeichnenden die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Die Behörde behält sich das Recht auf Überprüfung der Angaben vor.

Darüber hinaus bestätigt die Freiwilligenorganisation, dass 

die Strafregisterbescheinigung „Kinder- und Jugendfürsorge“ gem. § 10 Abs. 1a Strafregistergesetz 
für die Prüfung der Eignung zur Ausübung der im genannten Verantwortungsbereich liegenden 
organisierten ehrenamtlichen Tätigkeit, die hauptsächlich die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, 
Pflege oder Ausbildung Minderjähriger (gem. § 10 Abs. 1b Strafregistergesetz) umfasst, benötigt 
wird.
die Strafregisterbescheinigung „Pflege und Betreuung“ gem. § 10 Abs. 1c Strafregistergesetz für die 
Prüfung der Eignung zur Ausübung der im genannten Verantwortungsbereich liegenden organisierten 
ehrenamtlichen Tätigkeit, die hauptsächlich die Pflege und Betreuung wehrloser Personen (gem. § 10 
Abs. 1d Strafregistergesetz) umfasst, benötigt wird.

Im Bedarfsfall ausfüllen


